
1.  Geltungsbereich 
1.1 Die nachfolgenden Bedingungen regeln 

die Bereitstellung der Sage Leistungen 
Softwarewartung und Premium-Service, 
wobei sich letzterer aus Hotline-Support 
und Remote-Services (Fernwartung) zu-
sammensetzt und ihre Inanspruchnah-
me durch den Anwender, soweit diese 
Leistungen vom Anwender bestellt wur-
den. 

1.2 Entgegenstehende Geschäftsbedingun-
gen des Anwenders werden auch ohne 
ausdrücklichen Widerspruch und selbst 
im Fall der Leistung nicht Vertragsbe-
standteil. 

2 Vertragsgegenstand 
2.1 Sage erbringt die nachfolgend beschrie-

benen Leistungen ausschließlich für 
Standardversionen der Sage Produkte, 
sofern und soweit diese unverändert und 
in der von Sage für deren Einsatz emp-
fohlenen Konfiguration und Systemum-
gebung in der umseitig genannten Be-
triebsstätte des Anwenders genutzt wer-
den.  

2.2 In den Vertragsumfang eingeschlossen 
und damit unterstützte Produkte im Sin-
ne dieser Bedingungen sind die jeweils 
zuletzt von Sage zur allgemeinen Ver-
marktung freigegebene Version eines 
Produkts und ihre Vorgängerversion. 
Vorgängerversionen werden mindestens 
sechs (6) Monate nach Erscheinen der 
Nachfolgeversion unterstützt.  

2.2.1 Nachfolgeversionen zeichnen sich 
durch eine andere Jahreszahl oder Ver-
sionsnummer aus und werden als "Up-
grade" bezeichnet. Ein Upgrade weist i. 
d. R. zusätzliche Funktionalitäten im 
Vergleich zur Vorgängerversion auf. 

2.2.2 Verschiedene Releases des gleichen 
Produktes tragen dieselbe Jahreszahl 
oder volle Versionsnummer und werden 
als "Update" oder "Service Packs" be-
zeichnet und aktualisieren das beste-
hende Produkt, ohne in der Regel mit 
zusätzlichen Funktionalitäten verbunden 
zu sein. 

2.3 Produkte Dritter sind nicht Gegenstand 
dieser Vereinbarung, selbst wenn sie 
gemeinsam mit Sage Produkten ausge-
liefert worden sind.  

2.4 Die Erbringung der vertragsgegenständ-
lichen Leistungen für weitere Betriebs-
stätten ist nach Vereinbarung gegen 
Zahlung einer zusätzlichen Vergütung 
möglich.  

2.5 Sage kann diese Allgemeinen Bedin-
gungen ändern, indem sie die Änderun-
gen den Anwendern im Einzelnen 
schriftlich mitteilt. Die Änderungen wer-
den binnen eines Monats nach Zugang 
der Änderungsmitteilung beim Anwender 
wirksam. Erfolgen die Änderungen zu 
Ungunsten des Anwenders, kann er das 
Vertragsverhältnis zu Sage binnen eines 
Monats nach Zugang der Änderungsmit-
teilung kündigen; tut er dies nicht, wird 
die Änderung mit Ablauf der Monatsfrist 
ihm gegenüber wirksam. Die Monatsfrist 
läuft nur, wenn der Anwender in der Än-
derungsmitteilung auf sein Kündigungs-
recht hingewiesen wurde. 

3. Leistungsumfang Softwarewartung 
3.1 Die Softwarewartung beinhaltet folgende 

Leistungen: 
• Zur Verfügung Stellung von Upgrades, 

während der Vertragslaufzeit, wobei Up-
grades technische Weiterentwicklungen 
und/oder funktionale Erweiterungen der 
im Rahmen dieser Vereinbarung unter-
stützten Standardprodukte ohne Ände-
rung der wesentlichen programmtechni-
schen Grundlagen (z. B. Programmauf-
bau, Programmiersprache) und Funktio-
nalitäten beinhalten. Der 
Programmname bleibt bei Upgrades un-
verändert, jedoch ändert sich die Jah-
reszahl oder Versionsnummer des Pro-
dukts. Sage kennzeichnet Upgrades als 
solche; 

• Bereitstellung der von Sage allgemein 
freigegebenen Änderungen des jeweils 
aktuellen Wartungsstandes der unter-
stützten Produkte ("Updates") ein-
schließlich Ergänzung der Dokumentati-
on mindestens einmal je Kalenderjahr;  

• Die Bereitstellung der Updates erfolgt 
grundsätzlich zum Download über pass-
wortgeschützte Bereiche des Sage Ser-
vers; auf Wunsch übersendet Sage dem 
Anwender die Änderungen gegen Erstat-
tung der Versandkosten und einer Bear-
beitungsgebühr auf Datenträgern; 

• Annahme von Fehlermeldungen und Be-
seitigung von Fehlern der unterstützten 
Produkte im Rahmen des Update-
Services oder durch Zur Verfügung stel-
len von Workarounds oder allgemein 
freigegebenen Informationen zur Fehler-
behebung ("Service Packs");  

• Anpassung des jeweils aktuellen War-
tungsstandes der unterstützten Produkte 
an während der Vertragslaufzeit wirksam 
werdende Änderungen zwingender 
Rechtsvorschriften und sonstiger Nor-
men (z.B. bei Änderung der Lohnsteuer-
sätze, Format der Umsatzsteuervoran-
meldung); 

• Gewährung des Zugriffs auf die regel-
mäßig aktualisierte Online-Datenbank 
("Knowledge Base") für Anwender durch 
Freischaltung über ein individuelles 
Passwort. Die Knowledge Base enthält 
Antworten auf oft gestellte Anwenderfra-
gen und allgemeine Tipps zur Nutzung 
der Sage Softwareprodukte sowie Infor-
mationen zu allgemeinen Themen rund 
um den Einsatz der Sage Softwarepro-
dukte. Sage hält die Knowledge Base 
auf ihrem Server zum Online-Zugriff 
durch den Anwender verfügbar, die Ver-
fügbarkeit beträgt 95% im Jahresmittel; 

• Übersendung von Hinweisen und Infor-
mationen zur Nutzung der unterstützten 
Produkte, zu Seminar- und Schulungs-
angeboten und zu allgemeinen kauf-
männischen Themen per Newsletter 
(soweit vom Anwender abonniert), E-
Mail, Fax oder Brief; 

• Ersatz von beschädigten Programmträ-
gern Zug um Zug gegen Rückgabe der 
beschädigten Originaldatenträger des 
Anwenders. Sage behält sich vor, die 
Programmträger zum Selbstkostenpreis 
in Rechnung zu stellen. 

3.2 Sage bestimmt den Inhalt von Upgrades, 
Updates und Service Packs nach eige-

nem Ermessen. Der Anwender hat insbe-
sondere keinen Anspruch auf die Aufnah-
me zusätzlicher Funktionalitäten und Pro-
grammerweiterungen der unterstützten 
Produkte.  

3.3 Inhalt und Umfang der Knowledge Base 
und anderer zur Verfügung gestellter In-
formationen bestimmt Sage nach eigenem 
Ermessen. Der Anwender kann jederzeit 
Anregungen zur Aufnahme bestimmter In-
formationen in die Knowledge Base geben. 

4. Leistungsumfang Premium-Services  
4.1 Der Hotline-Support beinhaltet folgende 

Leistungen: 
• Individuelle Hotline-Beratung für die vom 

Vertragsgegenstand umfassten Software-
Produkte durch das Sage Supportcenter 
über die von Sage bekannt gegebenen Te-
lefon- oder Telefax-Nummern oder Inter-
net-Adressen. Im Rahmen der individuel-
len Hotline-Beratung beantwortet Sage 
während ihrer allgemeinen Geschäftszei-
ten auf einen bestimmten Anwendungsfall 
(den Supportfall) bezogene Fragen zu den 
unterstützten Produkten, zur Produkt-
Dokumentation sowie zu Programmablauf 
und Anwendung der unterstützten Produk-
te im Rahmen der von Sage in der Doku-
mentation mitgeteilten Konfiguration und 
Systemumgebung. Die aktuellen Ge-
schäftszeiten teilt Sage auf Anfrage mit; 

• Gewährung des Zugriffs auf die regelmä-
ßig aktualisierte Online-Datenbank Know-
ledge Base für Anwender durch Freischal-
tung über ein individuelles Passwort. Die 
Knowledge Base enthält Antworten auf oft 
gestellte Anwenderfragen und allgemeine 
Tipps zur Nutzung der Sage Softwarepro-
dukte sowie Informationen zu allgemeinen 
Themen rund um den Einsatz der Sage 
Softwareprodukte. Sage hält die Knowled-
ge Base auf ihrem Server zum Online-
Zugriff durch den Anwender verfügbar, die 
Verfügbarkeit beträgt 95% im Jahresmittel. 

 Ziel des Hotline-Supports ist es, den An-
wender in die Lage zu versetzen, einzelne 
Anwendungsfälle sachgerecht durchführen 
zu können sowie Probleme selbst zu be-
heben oder zu umgehen. Eine Problemlö-
sung ist jedoch nicht geschuldet, ebenso 
wenig eine allgemeine Einweisung oder 
Schulung in der Anwendung der unter-
stützten Produkte. Der Hotline- Support 
kann daher nur von entsprechend qualifi-
zierten und im Umgang mit den unterstütz-
ten Produkten und der entsprechenden 
Systemumgebung erfahrenen Mitarbeitern 
des Anwenders in Anspruch genommen 
werden. 

4.2. Leistungsumfang Remote-Services (Fern-
wartung) 

4.2.1 Im Standard-Leistungsumfang sind 90 
Minuten/Vertragsjahr der unter dieser Ziffer 
4.2 aufgeführten Remote-Services enthal-
ten. Darüber hinausgehende Inanspruch-
nahmen sind gemäß aktueller Preisliste 
kostenpflichtig. Ein Übertrag nicht bean-
spruchter Leistungen auf Folgejahre findet 
nicht statt. 

4.2.2 Die Problembehandlung mittels Remote-
Access (Fernwartungszugang) beinhaltet 
das Prüfen der Daten mittels Zugriff auf die 
EDV-Anlage des Anwenders mit einem 
Fernwartungszugang. Die Bereitstellung 
des Anschlusses und der notwendigen 
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Kommunikationsgeräte und -ein-
richtungen für den Remote-Access er-
folgt durch den Anwender. 

4.2.3 Unter Verwendung eines Fernzuganges 
wird die Prüfung von Datenbeständen, 
Protokollen und Funktionsabläufen vor-
genommen. Sage und der Anwender 
stimmen den Zeitpunkt des Remote-
Access online-basiert ab. 

4.2.4 Sage bietet ihre Leistungen über ihre 
Internetseite an, auf der der Anwender 
sich für die Nutzung der Leistungen an-
zumelden und eine Auswahl über die im 
Einzelfall gewünschte Leistung zu tref-
fen hat. Je Sitzung kann nur eine Leis-
tungsart beansprucht werden. Anschlie-
ßend hat der Anwender sein techni-
sches, im Zusammenhang mit der Nut-
zung der Sage Software stehendes 
Problem zu beschreiben und diese 
Schilderung an Sage zu übermitteln, 
damit Sage eine erste Einschätzung 
möglich ist. 

4.2.5 Der Anwender muß Sage den Zugriff zu 
seinem System durch Aktivieren der ihm 
zugänglich gemachten Remote-Access 
Software von Sage ermöglichen. Der 
Remote-Access wird im Rahmen einer 
einzelnen Sitzung nur mit Einverständnis 
und unter Aufsicht des Anwenders erfol-
gen. Der Vorgang kann durch den An-
wender oder Sage jederzeit abgebro-
chen werden; ebenso kann der Anwen-
der kontrollieren, welche Arbeiten im 
Rahmen des Remote-Access durchge-
führt werden, insbesondere welche 
Zugriffe auf personenbezogene oder 
sonstige Daten erfolgen. Der Anwender 
hat jederzeit die Möglichkeit mithilfe des 
Fernwartungstools Datenverzeichnisse 
für den Zugriff durch Sage zu sperren. 

4.2.6 Die Aktivitäten im Rahmen des Remo-
te-Access (Zeitpunkt, Dauer, Art der 
Fernwartungszugriffe) werden protokol-
liert und dem Anwender zur Verfügung 
gestellt. 

4.2.7 Der Anwender hat alle technischen und 
organisatorischen Maßnahmen selbst zu 
treffen, die erforderlich sind, Daten-
schutz und Datensicherheit zu gewähr-
leisten. 

4.2.8 Die Remote-Services im Einzelnen 
-  IT CheckUp 

 Durch Zugriff auf den Hardware-Client 
des Anwenders findet eine Überprüfung 
des Umfangs und des Inhalts der auf 
dem= póëíÉã= ÇÉë= Anwenders vorhande-
nen installierten Software-Programme 
sowie eine Analyse und Konsistenzprü-
fung vorhandener Datenbanken statt. 
Weiter nimmt Sage eine Index-
Reorganisation und eine Überprüfung 
der Hardware auf ihre Geeignetheit für 
das Zusammenwirken mit der auf ihr in-
stallierten oder zu installierenden Sage 
Software vor.  

 Der Anwender erhält nach vollständiger 
Leistungserbringung neben dem Sit-
zungsprotokoll einen Prüfbericht, der 
den Status der auf dem System des 
Anwenders vorhandenen Software- und 
Hardwarekomponenten wiedergibt sowie 
gegebenenfalls Handlungsempfehlun-
gen enthält. 

 -  IT CheckUp plus 

 Neben der Leistung IT CheckUp erbringt 
Sage folgende weiteren Leistungen: 

 Sage unterstützt den Anwender beim In-
stallieren von Service Packs, Updates 
oder Upgrades von Sage Softwarepro-
dukten.  

 -  Remote CheckUp 
 Neben den Leistungen IT CheckUp und 

IT CheckUp Plus erbringt Sage folgende 
weiteren Leistungen: 

 Sage nimmt eine umfassende Datenana-
lyse vor und führt gegebenenfalls ge-
meinsam mit dem Kunden die Datenre-
paratur durch. Dies erfolgt ausschließlich 
mit den von Sage zur Verfügung gestell-
ten Reparatur- und Prüfprogrammen, die 
sich auf den Sage-Produkt CDs befinden 
und dem Kunden vorliegen.  

 Im Einzelnen versucht Sage bei auftre-
tenden Datenproblemen, deren Ursache 
zu ermitteln und Vorgehensweisen zur 
Behebung des aufgetretenen Problems 
zu empfehlen und diese auf Wunsch des 
Anwenders im Wege des Remote-
Zugriffs, sofern und soweit dies auf die-
sem Wege möglich ist, zu beheben. 
Wenn die Komplexität des Problems dies 
erfordert, kann ein Problem auch durch 
einen kostenpflichtigen Vor-Ort-Einsatz 
des Sage Professional Services oder ei-
nen autorisierten Sage Business Partner 
erfolgen. 

4.2.9 Folgende Leistungen werden nicht vor-
genommen: 

 Überprüfung oder Installation von Dritt-
programmen, Datenbankabfragen, For-
mularanpassungen, Reports, Schnellän-
derungen,  Serverkonfiguration oder Sys-
temadministration, Schulungen, Einwei-
sungen. 

5. Sonstige Leistungen 
5.1 Andere als die in diesen Bedingungen 

genannten Leistungen, wie z. B. Schu-
lungen, Einweisungen, Software-
Installationen, individuelle Formularan-
passungen, Überprüfung von Datensi-
cherungen und Vor-Ort-Support, sind 
nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. 
Derartige Leistungen erbringt Sage im 
Rahmen ihrer betrieblichen Möglichkei-
ten gegen gesondertes Entgelt nach ih-
rer allgemeinen Preisliste.  

5.2 Die Überlassung anderer als der in Ziffer 
3. genannten  Produkte ist nicht Gegens-
tand dieser Vereinbarung. Der Anwender 
kann andere oder neue Produkte von 
Sage gegen Zahlung der hierfür jeweils 
vorgesehenen Lizenzgebühr über die 
Sage Vertriebspartner oder direkt bei 
Sage erwerben. Es ist jedoch Sache des 
Anwenders, sich vor Erwerb oder Nut-
zung eines neuen Produkts über dessen 
Einsatzvoraussetzungen zu informieren 
und die Herstellerempfehlung zu beach-
ten. 

6. Mitwirkungspflichten des Anwenders, 
Stammdatenpflege, Datensicherung  

6.1 Allgemeine Mitwirkungspflichten des 
Anwenders 

6.1.1 Der Anwender benennt Sage einen im 
Umgang mit den unterstützten Produkten 
geschulten, qualifizierten Mitarbeiter als 
Ansprechpartner. Er hat insbesondere 

dafür Sorge zu tragen, dass der Ansprech-
partner oder ggf. ein vom Anwender bei zu 
ziehender Dritter von Sage mitgeteilte oder 
zur Verfügung gestellte Handlungsanwei-
sungen, Programm Änderungen oder Lö-
sungsschritte umsetzen kann. 

6.1.2 Der Anwender ist verpflichtet, stets die ak-
tuelle Version der unterstützten Produkte 
einzusetzen. 

6.1.3 Der Anwender hat die für die Nutzung der 
unterstützten Produkte, insbesondere von 
Upgrades, notwendige technische 
Einsatzumgebung auf eigene Kosten zu 
beschaffen und zu unterhalten.  

6.1.4 Der Anwender hat die zu einer angemes-
senen Abwicklung der Unterstützungsleis-
tungen mittels Datenfernübertragung (Te-
lefon, Fax, E-Mail, Internet-Anbindung) er-
forderliche Infrastruktur zu beschaffen und 
funktionsfähig zu erhalten.  

6.1.5 Bei Fehlermeldungen hat der Anwender 
die aufgetretenen Symptome, den von ihm 
eingesetzten Programmstand nebst Hard-
warekonfiguration und Systemumgebung 
detailliert zu beschreiben, ggf. unter Ver-
wendung der von Sage zur Verfügung ge-
stellten Formulare. Erforderlichenfalls sind 
die Mitarbeiter des Anwenders zur Zu-
sammenarbeit mit den von Sage beauf-
tragten Servicemitarbeitern bei der Fehler-
suche und Fehlerbehebung verpflichtet. 

6.1.6 Von Sage mitgeteilte Passwörter oder 
Zugangsnummern für den Zugang zu Leis-
tungen von Sage sind vertraulich zu be-
handeln und angemessen gegen Miss-
brauch zu sichern.  

6.1.7 Der Anwender ist für die regelmäßige Si-
cherung seiner individuellen Daten verant-
wortlich. Sage weist darauf hin, dass eine 
Datensicherung insbesondere vor jeder 
Support- oder Wartungsmaßnahme (z. B. 
vor dem Ändern, Anpassen oder Ersetzen 
einer Programmversion) erforderlich ist. 
Die vorgenommene Datensicherung ist im 
Rahmen einer Support- und Wartungsan-
forderung vollständig an Sage herauszu-
geben, um  Sage die Vornahme einer 
Problemanalyse zu ermöglichen. Gibt der 
Anwender die gesicherten Daten nicht an 
Sage heraus, ist Sage nicht verpflichtet, 
zur Lösung des Problems beizutragen.  

6.2  Besondere Mitwirkungspflichten des An-
wenders bei Inanspruchnahme der Soft-
warewartung 

6.2.1 Der Anwender hat regelmäßig die von 
Sage für die Erbringung der hiernach ge-
schuldeten Leistungen bereitgehaltenen 
Abrufforen aufzusuchen und dort von Sage 
zum Download bereitgehaltene Leistun-
gen, Programme oder Programmteile ab-
zurufen.  

6.2.2 Der Anwender ist verpflichtet, die ihm im 
Rahmen dieser Vereinbarung zur Verfü-
gung gestellten Programme oder Pro-
grammteile unverzüglich zu prüfen und, 
sofern diese vertragsgemäß sind, unver-
züglich einzuspielen bzw. zu installieren, 
es sei denn, dies ist ihm aufgrund beson-
derer Umstände nicht zumutbar. In diesem 
Falle hat er Sage unverzüglich zu informie-
ren, dass er nicht den neuesten Pro-
grammstand der unterstützten Produkte 
einsetzt und hat die Gründe hierfür zu nen-
nen. 



6.2.3 Von Sage mitgeteilte Maßnahmen und 
Vorschläge zur Fehlersuche und Fehler-
behebung sind einzuhalten. 

6.2.4 Das Anpassen, Speichern, Sichern o-
der Verändern von Drittprogrammen 
nach Einspielen neuer Programmversio-
nen sowie das Anpassen oder Korrigie-
ren der unterstützten Programme obliegt 
dem Anwender. Sage ist im Rahmen der 
betrieblichen Möglichkeiten gegen ge-
sonderte Vergütung bereit, hierbei auch 
vor Ort mitzuwirken.  

6.3 Besondere Mitwirkungspflichten des 
Anwenders bei Inanspruchnahme des 
Hotline-Supports 

 Vor Inanspruchnahme des Hotline-
Supports sollte der Anwender zunächst 
prüfen, ob eine Lösung für seine Frage 
bereits in der Knowledge Base bereit-
gehalten wird. 

7. Vergütung 
7.1 Für die vereinbarten Leistungen zahlt 

der Anwender eine jährliche Gebühr 
nach der jeweils gültigen allgemeinen 
Preisliste von Sage zuzüglich der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer. Teilzahlun-
gen sind mit den auf dem Bestellformu-
lar bzw. in der Preisliste ausgewiesenen 
Aufschlägen möglich. Die Gebühren 
sind für den gewünschten Abrechnungs-
zeitraum im Voraus fällig. Unbeschadet 
weitergehender Rechte ist Sage zur 
Erbringung der nach diesem Vertrag ge-
schuldeten Leistungen erst nach Ein-
gang der fälligen Gebühren für den je-
weiligen Abrechnungszeitraum verpflich-
tet. 

7.2 Sage erstellt eine Rechnung für anfal-
lende Gebühren, auf der die Mehr-
wertsteuer separat ausgewiesen ist.  

7.3 Erweitert der Anwender die Anzahl sei-
ner im Bezug auf die vertragsgegen-
ständliche Software nutzungsberechtig-
ten Clients, erweitert sich im gleichen 
Maße automatisch der von ihm bezoge-
ne Support- und Softwarewartungsum-
fang. Sage ist daher berechtigt, die sich 
für die entsprechende neue Anzahl von 
Clients anfallende Gebühr lt. Preisliste 
ab dem Zeitpunkt, ab dem der Anwen-
der die Clients nutzt in Rechnung zu 
stellen.  

7.4 Sage ist zur Änderung der vertraglich 
festgelegten Gebühren berechtigt. Sage 
kann frühestens nach Ablauf des ersten 
Vertragsjahres und maximal einmal im 
Kalenderjahr die in der Preisliste enthal-
tenen Gebühren mit Wirkung für Be-
standsverträge der allgemeinen Preis-
entwicklung anpassen. Beträgt die Er-
höhung der Gebühren mehr als 10% 
kann der Anwender binnen eines Mo-
nats nach Zugang der Änderungsmittei-
lung die Vereinbarung zu dem Zeitpunkt 
kündigen, an welchem die Erhöhung der 
Gebühren in Kraft treten soll.  

7.5 Gerät der Anwender in Zahlungsverzug, 
ist Sage berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe von 5% über dem Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank zu ver-
langen. Weitere Rechte von Sage blei-
ben unberührt. 

7.6 Der Anwender ist zur Aufrechnung oder 
zur Geltendmachung von Zurückbehal-

tungsrechten nur befugt, wenn sein Ge-
genanspruch unstreitig oder rechtskräftig 
festgestellt ist.  

8. Umfang der eingeräumten Nutzungs-
rechte, Schutzrechte Dritter 

8.1 Soweit nicht im Einzelfall schriftlich et-
was anderes vereinbart wird, erwirbt der 
Anwender an den von Sage überlasse-
nen Programmen und Programmteilen 
ein einfaches Nutzungsrecht zur be-
stimmungsgemäßen Ausführung des 
Programms oder Programmteils in dem 
Umfang und mit den Beschränkungen, 
wie sie für die durch sie ersetzten Pro-
gramme oder Programmteile vereinbart 
sind.  

8.2 Informationen (z. B. Hilfetexte, Reviewer, 
Änderungsprotokolle), die Sage über On-
line-Informationsdienste zum Abruf zur 
Verfügung stellt, darf der Anwender für 
eigene Zwecke vervielfältigen. Die 
Verbreitung dieser Informationen ist nicht 
gestattet. Der Anwender verpflichtet sich, 
Sage von Schutzrechtsberührungen Drit-
ter hinsichtlich der gelieferten Sage 
Software unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen und Sage auf ihre Kosten die 
Rechtsverteidigung zu überlassen. Sage 
ist berechtigt, aufgrund der Schutz-
rechtsbehauptungen Dritter notwendige 
Software Änderungen auf eigene Kosten 
auch bei ausgelieferter und bezahlter 
Ware durchzuführen. 

9.     Gewährleistung für Sach- und 
Rechtsmängel 

9.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein 
Jahr.  

9.2 Offensichtliche Mängel hat der Anwen-
der unverzüglich, spätestens binnen 
zwei Wochen nach Lieferung anzuzei-
gen. Sonstige Mängel sind unverzüglich 
nach Entdeckung anzuzeigen. Die An-
zeige hat schriftlich zu erfolgen. Ihr ist 
eine nachvollziehbare Beschreibung des 
Mangels beizufügen. Für nicht rechtzeitig 
angezeigte Mängel entfällt die Gewähr-
leistung.  

9.3 Ziffer 9.2 gilt auch, wenn Sage Produkte 
unkörperlich zum Download zur Verfü-
gung stellt. Die Frist zur Anzeige offen-
sichtlicher Mängel endet spätestens 12 
Wochen nach Bereitstellung des jeweili-
gen Produkts im Internet seitens Sage 
zum Download. 

9.4 Sage ist nach eigener Wahl berechtigt, 
Mängel durch Beseitigung oder durch 
Lieferung mangelfreier Ware zu behe-
ben. Sage ist berechtigt, Mängel durch 
Überlassung eines neuen Releases zu 
beheben oder ohne zusätzliche Kosten 
für den Anwender solche Änderungen an 
dem Produkt durchzuführen, die auf-
grund von Mängeln erforderlich werden, 
soweit dadurch die vertragsgegenständ-
liche Leistung nicht mehr als nur uner-
heblich verändert wird. 

9.5 Soweit die Nutzung der Produkte durch 
den Mangel nicht unzumutbar einge-
schränkt wird, beseitigt Sage Mängel im 
Rahmen der Bereitstellung des nächsten 
Updates. 

9.6 Der Anwender unterstützt Sage bei der 
Mängelbeseitigung und stellt insbeson-
dere alle für die Mängelbeseitigung not-

wendigen Informationen und Unterlagen 
zur Verfügung. 

9.7 Stellt sich heraus, dass vom Anwender 
angeforderte und von Sage erbrachte Leis-
tungen nicht infolge einer Pflichtverletzung 
von Sage erforderlich wurden, so hat der 
Anwender diese Leistungen zu vergüten 
und die Sage entstandenen Kosten zu er-
statten. Sage wird bei der Berechnung ihre 
jeweils gültigen Stunden- und Reisekos-
tensätze zugrunde legen. 

10. Haftung von Sage  
10.1 Sage haftet uneingeschränkt für Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit Sages, ihrer ge-
setzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
sowie für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer Pflichtverletzung beruhen, die 
Sage, ihre gesetzlichen Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen zu vertreten haben. 

10.2 Für sonstige schuldhafte Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten haftet Sage, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, dem 
Grunde nach. Unberührt bleibt das gesetz-
liche Rücktrittsrecht des Vertragspartners, 
jedoch haftet Sage im Übrigen nur in Höhe 
des typischerweise vorhersehbaren Scha-
dens bzw. der typischerweise vorherseh-
baren Aufwendungen. 

10.3 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen 
10.4 Soweit Sage nach Ziffer 10.2 haftet, ist die 

Haftung auf die Deckungssumme der Be-
triebshaftpflichtversicherung von Sage be-
schränkt  

10.5 Sage haftet nicht für Schäden, soweit der 
Anwender deren Eintritt durch ihm zumut-
bare Maßnahmen – insbesondere Pro-
gramm- und Datensicherung – hätte ver-
hindern können. 

10.6 Die vorstehenden Haftungsregelungen gel-
ten auch zugunsten der Angestellten und 
sonstigen Erfüllungsgehilfen von Sage. 

10.7 Die Regelungen des Produkthaftungsge-
setzes bleiben unberührt. 

11. Eigentumsvorbehalt 
11.1 Sage behält sich das Eigentum an den ge-

lieferten Programmträgern sowie das Nut-
zungsrecht an der darauf enthaltenen 
Software bis zur restlosen Bezahlung 
sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung 
entstandenen oder entstehenden Forde-
rungen vor. Das gilt auch dann, wenn ein-
zelne oder sämtliche Forderungen von Sa-
ge in eine laufende Rechnung aufgenom-
men wurden und der Saldo gezogen und 
anerkannt ist. Mit Vollerwerb des Eigen-
tums an den Programmträgern erwirbt der 
Anwender die in der Produktlizenz spezifi-
zierten Nutzungsrechte.  

11.2 Der Anwender hat die Vorbehaltsware mit 
kaufmännischer Sorgfalt für Sage zu ver-
wahren und auf seine Kosten ausreichend 
gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und sons-
tige Schadensrisiken zu versichern. Der 
Anwender tritt seine entsprechenden An-
sprüche aus den Versicherungsverträgen 
bereits mit dem Abschluss dieser Verein-
barung an Sage ab. Sage nimmt die Abtre-
tung an. 

11.3 Der Anwender tritt bereits jetzt alle aus der 
Weiterveräußerung der Ware beziehungs-
weise der Weiterlizenzierung der Software 
entstehenden Forderungen an Sage ab. Er 
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ist widerruflich zum Einzug dieser Forde-
rungen berechtigt. Auf Verlangen von 
Sage hat er die abgetretenen Forderun-
gen und deren Schuldner bekannt zu 
geben. Sage ist berechtigt, die Abtre-
tung gegenüber dem Schuldner des 
Anwenders offen zu legen. 

11.4 Bei vertragswidrigem Verhalten des An-
wenders – insbesondere Zahlungsver-
zug – oder zu erwartender Zahlungsein-
stellung ist Sage berechtigt, die Vorbe-
haltsware auf Kosten des Anwenders 
zurückzunehmen oder die Abtretung et-
waiger Herausgabeansprüche des An-
wenders gegen Dritte zu verlangen. Die-
se Rechte bestehen auch dann, wenn 
die gesicherten Forderungen verjährt 
sind. Sage ist berechtigt, die Vorbe-
haltsware gegebenenfalls zu verwerten 
und unter Anrechnung auf offene Forde-
rungen diese aus dem Veräußerungser-
lös zu befriedigen. 

11.5 Bei einem Rücknahmerecht Sages ge-
mäß vorstehendem Absatz ist Sage be-
rechtigt, die sich noch im Besitz des 
Anwenders befindliche Vorbehaltsware 
abzuholen. Der Anwender hat den zur 
Abholung der Vorbehaltsware ermäch-
tigten Mitarbeitern von Sage den Zutritt 
zu den Geschäftsräumen während der 
Bürozeit auch ohne vorherige Anmel-
dung zu gestatten. 

11.6 Die Ausübung der Rechte aus dem Ei-
gentumsvorbehalt oder ein Herausgabe-
verlangen gelten nicht als Rücktritt vom 
Vertrag 

12. Laufzeit der Vereinbarung und Kün-
digung 

12.1 Die Vereinbarung tritt mit Unterzeich-
nung bzw. zum vereinbarten Leistungs-
termin in Kraft und gilt zunächst für 12 
Monate. Sie verlängert sich jeweils um 
ein weiteres Jahr, wenn sie nicht unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
vor Ablauf vom Anwender oder von Sa-
ge schriftlich gekündigt wird. 

12.2 Wird die Softwarewartung, welche Vor-
aussetzung für die Inanspruchnahme 
des Premium-Services ist, um die Leis-
tung Premium-Service erweitert, hat dies 
keine Auswirkungen auf die ursprüngli-

che Vertragslaufzeit der Wartung. Der 
Vertrag setzt sich nun mit dem erweiter-
ten Leistungsumfang fort. 

12.3 Die Leistungsbestandteile „Wartung“ und 
„Premium Service“ können unabhängig 
voneinander gemäß Ziff. 12.1. gekündigt 
werden.    

12.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung bleibt unberührt.  

13. Schlussbestimmungen 
13.1 Sage ist berechtigt, sich zur Erfüllung der 

Vertragspflichten der Hilfe Dritter zu be-
dienen. Die Verantwortung von Sage 
nach dieser Vereinbarung bleibt unbe-
rührt. 

13.2 Nebenabreden sind nicht getroffen. Sind 
oder werden einzelne Bestimmungen 
dieser Vereinbarung unwirksam, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt. 

13.3 Soweit der Anwender Kaufmann ist, ist 
Erfüllungsort für die nach dieser Verein-
barung zu erbringenden Leistungen der 
Sitz von Sage.  

13.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland mit Ausnahme des UN-
Kaufrechts. 

13.5 Soweit der Anwender Kaufmann ist oder 
seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort im Ausland hat, ist Gerichtsstand 
der Sitz von Sage. Sage ist aber auch be-
rechtigt, den Anwender an seinem all-
gemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 
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1. Allgemeines 
1.1 Die nachstehenden Geschäftsbedingun-

gen gelten für alle Lieferungen, Leistun-
gen und Angebote der Sage. 

1.2 Entgegenstehende Geschäftsbedingun-
gen des Kunden werden auch ohne aus-
drücklichen Widerspruch selbst im Falle 
der Lieferung nicht Vertragsbestandteil. 

1.3 Abweichungen von diesen Geschäftsbe-
dingungen und/oder Ergänzungen sowie 
Änderungen und Ergänzungen abge-
schlossener Verträge und der auf diese 
anwendbaren Geschäftsbedingungen von 
Sage bedürfen der Schriftform. 

1.4 Sage ist berechtigt, diese AGB zu än-
dern, indem sie den Kunden im einzelnen 
schriftlich über die Änderung informiert. 
Die Änderungen treten einen Monat nach 
Mitteilung in Kraft. Erfolgen die Änderun-
gen zuungunsten des Kunden, kann die-
ser den Vertrag binnen eines Monats 
nach Zugang der Änderungsmitteilung 
kündigen. Kündigt der Kunde nicht, wird 
die Änderung ihm gegenüber mit Ablauf 
der Monatsfrist wirksam. 

2. Angebot und Vertragsschluss  
2.1 Angebote von Sage sind – insbesondere 

hinsichtlich der Preise, Menge, Lieferfrist, 
Liefermöglichkeiten und Nebenleistungen 
– unverbindlich. 

2.2 Die ausdrückliche Zusicherung von Ei-
genschaften bedarf der schriftlichen Bes-
tätigung durch Sage.  

2.3 Der Umfang der von Sage zu erbringen-
den Leistungen wird allein durch die 
schriftlichen Verträge festgelegt. Soweit 
abgeschlossen gelten in nachstehender 
Reihenfolge die Vertriebspartnervereinba-
rung, die Einzellizenzbedingungen für 
Sage Software, der Softwaresupportver-
trag und ergänzend diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  

2.4 Sage behält sich durch die Berücksichti-
gung zwingender, durch rechtliche oder 
technische Normen bedingte, Abwei-
chungen von den Angebotsunterlagen 
bzw. von der Auftragsbestätigung vor. 

2.5. Soweit sich die Vertragspartner per elekt-
ronischer Post (E-Mail) verständigen, er-
kennen sie die unbeschränkte Wirksam-
keit der auf diesem Wege übermittelten 
Willenserklärungen nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen an: 

2.5.1 In der E-Mail dürfen die gewöhnlichen 
Angaben nicht unterdrückt oder durch 
Anonymisierung umgangen werden; d. 
h., sie muss den Namen und die E-Mail-
Adresse des Absenders, den Zeitpunkt 
der Absendung (Datum und Uhrzeit) so-
wie eine Wiedergabe des Namens des 
Absenders als Abschluss der Nachricht 
enthalten. Eine im Rahmen dieser Be-
stimmung zugegangene E-Mail gilt vor-
behaltlich eines Gegenbeweises als vom 
anderen Partner stammend. 

2.5.2 Für unverschlüsselt im Internet übermit-
telte Daten ist eine Vertraulichkeit nicht 
gewährleistet. 

3. Installation, Schulung und Beratung 
3.1 Der Kunde ist für die ordnungsgemäße 

Installation gelieferter Software selbst 
verantwortlich. Sowohl die Installation 
durch Sage als auch Schulung und Ein-

weisung des Kunden oder seiner Bedie-
nungskräfte in die Bedienung der geliefer-
ten Software gehören nicht zum Leis-
tungsumfang. Diese Leistungen erfolgen 
nur aufgrund einer entsprechenden Ver-
einbarung und werden gesondert berech-
net. 

3.2 Sofern Sage Schulungs-, Beratungs- oder 
Installationsleistungen erbringt, hat der 
Kunde dafür zu sorgen, dass die erforder-
lichen kundenseitigen Voraussetzungen 
erfüllt sind, insbesondere die erforderli-
chen Räumlichkeiten und Infrastruktur, 
Unterlagen und Personal bereitgestellt 
sind. Erfüllt der Kunde seine Mitwirkungs-
pflichten nach Satz 1 nicht ordnungsge-
mäß, so verlängern sich die vertraglich 
vereinbarten Ausführungsfristen von Sage 
angemessen. Sage kann den durch die 
Verzögerung verursachten Mehraufwand 
insbesondere für die verlängerte Bereit-
stellung des eigenen Personals oder der 
eigenen Sachmittel in Rechnung stellen. 
Ansprüche von Sage aus § 643 BGB blei-
ben unberührt. 

3.3 Auskünfte bedürfen der schriftlichen Bes-
tätigung. 

4. Leistungsumfang 
4.1 Sage ist berechtigt, sich zur Erfüllung der 

von ihr geschuldeten Leistungen der Hilfe 
Dritter zu bedienen.  

4.2 Sage ist in zumutbarem Umfang zu Teil-
lieferungen und Teilleistungen berechtigt. 

4.3 Zu Testzwecken gelieferte Produkte 
(Hardware, Software, Datenträger, Unter-
lagen etc.) bleiben Eigentum von Sage. 
Sage behält sich vor, Software so auszu-
rüsten, dass die Programme nach Ablauf 
der vereinbarten Testdauer nicht mehr 
voll einsatzfähig sind. Der Kunde kann 
hieraus keinerlei Ansprüche herleiten. 

5. Lieferfrist 
5.1 Von Sage angegebene Lieferzeiten sind 

unverbindlich. Für den Fall, dass der  vor-
aussichtliche Liefertermin von Sage um 
mehr als 4 Wochen überschritten wird, ist 
der Kunde berechtigt, Sage eine ange-
messene Nachfrist zur Lieferung zu set-
zen. 

5.2 Auftragsänderungen führen zur Aufhe-
bung vereinbarter Termine und Fristen, 
soweit nichts anderes vereinbart ist. 

5.3 Liefer- und Leistungsfristen verlängern 
sich angemessen im Falle höherer Gewalt 
und aller sonst von Sage nicht zu vertre-
tender Hindernisse, welche auf die Liefe-
rung oder Leistung von erheblichem Ein-
fluss sind, insbesondere bei Streik und 
Aussperrung bei Sage, ihren Lieferanten 
oder deren Unterlieferanten. 

6. Preise 
6.1 Die Preise verstehen sich netto aus-

schließlich Verpackungs- und Frachtspe-
sen. Maßgebend sind die Preise der ak-
tuellen Preisliste zuzüglich der jeweiligen 
gesetzlichen Umsatzsteuer. Sonstige Lie-
ferungen und Leistungen, für die zum 
Zeitpunkt ihrer Bestellung kein  Preis ver-
einbart wurde, werden zu den am Tage 
der Erbringung gültigen Listenpreisen be-
rechnet. 

6.2 Schulungs- und Installations- und andere 
Dienstleistungen werden, soweit kein Fest-
preis vereinbart wurde, nach der bei Auf-
tragsannahme jeweils gültigen Preisliste be-
rechnet. 

6.3 Sage ist an die angegebenen Preise nicht 
gebunden, wenn eine längere Lieferfrist als 
vier Monate ab schriftlicher Auftragsbestäti-
gung vereinbart ist. In diesem Fall werden 
die im Zeitpunkt der Lieferung gültigen Prei-
se berechnet. 

6.4 Eventuelle Rückerstattungsansprüche des 
Kunden, z. B. aufgrund von Überzahlungen, 
Doppelzahlungen, etc. werden dem Rech-
nungskonto des Kunden gutgeschrieben 
und soweit möglich mit der nächsten fälligen 
Forderung verrechnet. 

7. Zahlung 
7.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind 

Warenlieferungen ohne Abzug nach 30 Ta-
gen netto, bei Bankeinzug nach 10 Tagen 
mit 2% Skonto zu begleichen. Bei Zah-
lungsverzug des Kunden ist Sage 
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% 
über Basiszinssatz  der Europäischen 
Zentralbank zu verlangen, sofern nicht der 
Kunde einen geringeren Schaden oder 
Sage einen höheren Schaden nachweist. 

7.2 Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftigen Forderungen aufrechnen 
bzw. diese mit Forderungen von Sage ver-
rechnen. Zurückbehaltungsrechte darf der 
Kunde nur ausüben, wenn sein Gegenan-
spruch unbestritten oder rechtskräftig fest-
gestellt ist.  

7.3 Schuldet der Kunde Sage mehrere Zahlun-
gen gleichzeitig, wird – sofern der Kunde 
keine Tilgungsbestimmung getroffen hat – 
zunächst die fällige Schuld, unter mehreren 
fälligen Schulden die jeweils ältere Schuld 
getilgt. 

8. Annahmeverzug des Kunden 
 Kommt ein Kunde mit der Annahme bestell-

ter Ware in Verzug, so ist Sage nach Set-
zung einer angemessenen Nachfrist von 
höchstens 14 Tagen berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten und Schadensersatz zu 
verlangen. Verlangt Sage Schadensersatz, 
so beträgt dieser 30% des Auftragswertes, 
wenn nicht der Kunde einen geringeren o-
der Sage einen höheren Schaden nach-
weist. 

9. Gefahrübergang; Abnahme von Leistun-
gen, Gewährleistung; Nachbesserung bei 
Dienstleistungen 

9.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. 
9.2 Ist der Kunde kein Verbraucher, erfolgen al-

le Lieferungen auf Kosten und Gefahr des 
Kunden. 

9.3 Von Sage auftragsgemäß installierte Pro-
dukte wird der Kunde gemeinsam mit einem 
Mitarbeiter von Sage unverzüglich testen. 
Funktionieren die Produkte im wesentlichen 
vertragsgerecht, wird der Kunde unverzüg-
lich schriftlich die Abnahme erklären.  

 Verweigert der Kunde die Abnahme, hat er 
Sage unverzüglich, spätestens aber inner-
halb von 10 Werktagen nach Installation 
konkrete Fehler mit genauer Beschreibung 
in einem Fehlerprotokoll zu melden. Geht 
innerhalb des genannten Zeitraums weder 
eine Abnahmeerklärung noch eine Fehler-
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meldung bei Sage ein, gilt das Werk als 
abgenommen. 

 Bei unwesentlichen Mängeln darf der 
Kunde die Abnahme nicht verweigern.  

9.4 Soweit anderweitig keine speziellen Re-
gelungen getroffen sind, haftet  Sage bei 
Mängeln ihrer Software bzw. Dienst oder 
Werkleistungen nach Maßgabe der für 
diese geltenden besonderen Bestimmun-
gen.  

9.5 Bei schuldhafter Verletzung von Ver-
tragspflichten hat der Kunde Sage in je-
dem Fall zunächst zur kostenlosen Nach-
besserung bzw. Ersatzlieferung aufzufor-
dern. 

10. Eigentumsvorbehalt 
10.1 Sage behält sich das Eigentum an den 

gelieferten Programmträgern sowie das 
Nutzungsrecht an der darauf enthaltenen 
Software bis zur restlosen Bezahlung des 
Kaufpreises vor. Ist der Kunde Kaufmann, 
so gelten die vorstehenden Vorbehalte 
bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher 
aus der Geschäftsbeziehung entstande-
nen oder entstehenden Forderungen. 
Das gilt auch dann, wenn einzelne oder 
sämtliche Forderungen von Sage in eine 
laufende Rechnung aufgenommen wur-
den und der Saldo gezogen und aner-
kannt ist. Mit Vollerwerb des Eigentums 
an den Programmträgern erwirbt der 
Kunde die in der Produktlizenz spezifi-
zierten Nutzungsrechte.  

10.2 Der Kunde hat die Vorbehaltsware mit 
kaufmännischer Sorgfalt für Sage zu ver-
wahren und auf seine Kosten ausrei-
chend gegen Feuer, Wasser, Diebstahl 
und sonstige Schadensrisiken zu versi-
chern. Der Kunde tritt seine entsprechen-
den Ansprüche aus den Versicherungs-
verträgen bereits mit dem Abschluss die-
ser Vereinbarung an Sage ab. Sage 
nimmt die Abtretung an. 

10.3 Der Kunde tritt bereits jetzt alle aus der 
Weiterveräußerung der Ware bezie-
hungsweise der Weiterlizenzierung der 
Software entstehenden Forderungen an 
Sage ab. Er ist widerruflich zum Einzug 
dieser Forderungen berechtigt. Auf Ver-
langen von Sage hat er die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner be-
kannt zu geben. Sage ist berechtigt, die 
Abtretung gegenüber dem Schuldner des 
Kunden offen zu legen. 

10.4 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kun-
den – insbesondere Zahlungsverzug – 
oder zu erwartender Zahlungseinstellung 
ist Sage berechtigt, die Vorbehaltsware 
auf Kosten des Kunden zurückzunehmen 
oder die Abtretung etwaiger Herausga-
beansprüche des Kunden gegen Dritte zu 
verlangen. Diese Rechte bestehen auch 
dann, wenn die gesicherten Forderungen 
verjährt sind. Sage ist berechtigt, die Vor-
behaltsware gegebenenfalls zu verwerten 
und unter Anrechnung auf offene Forde-
rungen diese aus dem Veräußerungser-
lös zu befriedigen. 

10.5 Bei einem Rücknahmerecht Sages ge-
mäß vorstehendem Absatz ist Sage be-
rechtigt, die sich noch im Besitz des Kun-
den befindliche Vorbehaltsware abzuho-
len. Der Kunde hat den zur Abholung der 
Vorbehaltsware ermächtigten Mitarbeitern 
von Sage den Zutritt zu den Geschäfts-

räumen während der Bürozeit auch ohne 
vorherige Anmeldung zu gestatten. 

10.6 Die Ausübung der Rechte aus dem Ei-
gentumsvorbehalt oder ein Herausgabe-
verlangen gelten nicht als Rücktritt vom 
Vertrag 

11. Umfang der Rechtseinräumung 
 Sage behält an der gelieferten Software 

die Urheber und gewerblichen Schutz-
rechte sowie die Verwertungsrechte. Die 
auf dem Programmträger oder der Verpa-
ckung angebrachten Schutzrechtshinwei-
se – auch Dritter – sind zu beachten. So-
weit nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart, erwirbt der Kunde ein einfa-
ches Nutzungsrecht an der Software. Im 
Übrigen richtet sich das Nutzungsrecht 
des Kunden nach den Lizenzbedingungen 
für Sage Software für die jeweiligen Pro-
dukte. 

12. Haftung 
12.1 Sage haftet uneingeschränkt nur für Vor-

satz und grobe Fahrlässigkeit Sages, ihrer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen sowie für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung 
beruhen, die Sage, ihre gesetzlichen Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten 
haben. 

12.2 Für sonstige schuldhafte Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten haftet Sage, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, dem 
Grunde nach. Unberührt bleibt das ge-
setzliche Rücktrittsrecht des Vertragspart-
ners, jedoch haftet Sage im Übrigen nur in 
Höhe des typischerweise vorhersehbaren 
Schadens bzw. der typischerweise vor-
hersehbaren Aufwendungen. 

12.3 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlos-
sen. 

12.4 Soweit Sage nach Ziffer 12.2 haftet, ist 
die Haftung auf die Deckungssumme der 
Betriebshaftpflichtversicherung von Sage 
beschränkt. 

12.5 Sage haftet nicht für Schäden, soweit der 
Kunde deren Eintritt durch ihm zumutbare 
Maßnahmen – insbesondere Programm 
und Datensicherung – hätte verhindern 
können. 

12.6 Die Regelungen dieser Ziffer 12 gelten 
auch zugunsten der Angestellten und 
sonstigen Erfüllungsgehilfen von Sage. 

12.7 Die Bestimmungen des Produkthaftungs-
gesetzes bleiben unberührt. 

13. Schutzrechte Dritter 
 Der Kunde verpflichtet sich, Sage von 

Schutzrechtsberührungen Dritter hinsicht-
lich der gelieferten Sage Software unver-
züglich in Kenntnis zu setzen und Sage 
auf ihre Kosten die Rechtsverteidigung zu 
überlassen. Sage ist berechtigt, aufgrund 
der Schutzrechtsbehauptungen Dritter 
notwendige Software Änderungen auf ei-
gene Kosten auch bei ausgelieferter und 
bezahlter Ware durchzuführen. 

14. Abtretbarkeit von Ansprüchen 
 Der Kunde ist nicht berechtigt, mit Sage 

geschlossene Verträge als Ganzes oder 
einzelne Rechte oder Pflichten hieraus 
abzutreten oder sonst Rechte und Pflich-

ten aus mit Sage geschlossenen Verträgen 
ohne Zustimmung von Sage ganz oder teil-
weise auf Dritte zu übertragen.  

15. Schlussbestimmungen 
15.1 Diese Bedingungen bleiben im Zweifel auch 

bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner oder 
mehrerer Bestimmungen in ihren übrigen 
Teilen verbindlich. Sollten Bestimmungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so soll an deren Stelle eine Be-
stimmung treten, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen Bestimmung mög-
lichst nahe kommt. 

15.2 Es gilt ausschließlich das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts (UN-Übereinkommens 
über Verträge über den internationalen Wa-
renkauf vom 11.04.1980). 

15.3 Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leis-
tungen von Sage ist Frankfurt am Main.  

15.4 Falls der Kunde im Sinne der gesetzlichen 
Bestimmungen Kaufmann ist oder seinen 
Sitz im Ausland hat, wird als ausschließli-
cher Gerichtsstand Frankfurt am Main ver-
einbart. 

Stand 6/2004  
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Zwischen Sage Software GmbH & Co. KG (Sage) und dem Anwender wird folgender Vertrag geschlossen:  

Bitte schicken Sie das unterzeichnete Original dieses Vertrages an folgende Adresse: 
Sage Software GmbH & Co. KG, Berner Straße 23, 60437 Frankfurt a. M. 

(Bitte deutlich in Blockbuchstaben ausfüllen)

Handelsrechtliche  
Firmenbezeichnung: 

=
Ansprechpartner: 

=
Funktion: 

=
Strasse / Haus Nr.: 

=
PLZ / Ort: 

=
Telefon / Fax: 

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Versandkosten richten sich nach der jeweils aktuellen Preisliste von Sage. Die beigefügten  
„Allgemeine Bedingungen für die Leistung von Softwarewartung und Premium-Service für Anwender von Sage Softwareprodukten“ und die „Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen von Sage“ sind Grundlage der Vertragsdurchführung. 
 
 
……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… 
Ort, Datum          Anwender Sage=

Sage Software GmbH & Co. KG, Berner Straße 23, 60437 Frankfurt a. M., Tel. 069 50007-2444 Stand 06/2007
=
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gewünschte Zahlungsweise: Monatlich (zzgl. 8%)

=
Endkundennummer: 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Wird von Ihrem Fachhändler oder Sage ausgefüllt)  
Fachhandelsbetreuung durch Debitoren-Nummer:==

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¼-jährlich (zzgl. 5%) Jährlich 

==
Geldinstitut: 

=
Kontonummer: Bankleitzahl: 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bei Bankeinzug: 

Einzugsermächtigung: 
Hiermit ermächtige ich Sage fällige Zahlungen von meinem o. a. Konto im Lastschriftverfahren einzuziehen. 
 
 
 
……………………………………………………… ………………………………………………………  
Ort, Datum          Verfügungsberechtigter= =

Bitte wählen Sie die gewünschte Supportleistung  
Preis in EUR/ Monat zzgl. MwSt =

    Premium-Service / Light*
clientabhängig

................=

=====Wartung 

Bankeinzug Rechnung

Produkt: 
(HWP-WIN o. PRIMUS)=

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Clients: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _
 

0 1 . _ _ _ _ _Support Beginn 

Sage Softwarewartungs- und Premium Servicevertrag  
für Anwender von Sage Softwareprodukten EBusiness Unit Handwerk )=

Erweiterung (Bestandskunde) Neuabschluß (Neukunde) Ablösung bestehenden Supportvertrags (Bestandskunde)

Produktpaket/-linie: 
(z.B. HWP WIN Line 100 o.  
PRIMUS MIDI)=

* Voraussetzung für die Bestellung des Premium-Service ist der Abschluß/gültiger Vertrag für Sage Wartung für das gleiche Produkt/-paket/-linie.=

Update- und Upgrade-Service 
Freischaltung auf Sage Knowledge Base im Internet  
Hotline-Support (Individuelle Hilfe per Telefon, Fax, E-Mail) 
Remote-Services (Fernwartung) 
20% Rabatt auf Seminare (Geschäftsbereich Handwerk) 

Kein Bestandteil  /  Kein Bestandteil 
Bestandteil / Bestandteil 
Bestandteil / Bestandteil 

       Bestandteil / Kein Bestandteil 
Bestandteil / Kein Bestandteil

clientabhängig (HWP) / lizenzpreisabh. (PRIMUS)     
 
....................                 .....................Bestandteil 

Bestandteil 
Kein Bestandteil  
Kein Bestandteil 
Kein Bestandteil


